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Weiterbildungsmaßnahmen

Um die Qualität der Pflege zu sichern, haben unsere Mitarbeiter auch im Jahre 2009 
an verschiedenen Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen. Obwohl uns dadurch 
Arbeitszeit in der Pflege verloren geht, ist uns wichtig, dass die Mitarbeiter 
regelmäßig Fortbildungen besuchen und sich damit auf dem neuesten Stand halten. 
Die Mitarbeiter besuchen dabei Kurse zu unterschiedlichen Themen. Die erworbenen 
Kenntnisse werden dann an die Mitarbeiter weitergegeben, die an der Fortbildung 
nicht teilgenommen haben.
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Schweinegrippe

Erinnern Sie sich noch? Voriges Jahr wurde durch die Berichterstattung in den Medien 
eine wahre Hysterie zum Thema Schweinegrippe ausgelöst. Ich will das Thema hier 
nicht verharmlosen, aber die Entwicklung hat gezeigt, dass der Verlauf doch erheblich 
ruhiger war, als vorher angenommen. Unseren Mitarbeitern hatten wir empfohlen 
sich vorsichtshalber impfen zu lassen, da eine Ansteckungsgefahr bei den vielen 
Kontakten doch größer gewesen wäre, als bei normalem Umgang.
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Hauswirtschaftliche Leistungen nach dem SGB

Die hauswirtschaftliche Versorgung ermöglicht es dem Pflegebedürftigten, sich zu 
Hause in seiner gewohnten Umgebung im Rahmen der häuslichen Pflege, versorgen 
zu lassen. Die hauswirtschaftliche Hilfeleistung ist neben der Grundpflege Bestandteil 
des Sozialgesetzbuches. Leistungsträger sind die Pflegekassen. Zu den Leistungen 
gehören Einkaufen, Kochen, Reinigen der Wohnung, Spülen, Wechseln und Waschen 
der Wäsche. In der Regel können diese Leistungen von uns nur erbracht werden, 
wenn eine Pflegestufe anerkannt wurde. Zusätzlich bieten wir sozusagen als 
Serviceleistung für unsere Mitglieder einen Einkaufsdienst an. Da der Dienst aber 
nicht von den Kassen finanziert wird, müssen wir dies aus eigenen Mitteln bezahlen. 
Dass wir dabei rationell vorgehen müssen, versteht sich von selbst und wir versuchen, 
diesen Dienst so ist effektiv wie möglich zu gestalten. Dabei könnte es zu einem 
Interessenkonflikt kommen, da nicht auf spezielle Wünsche eingegangen werden 
kann. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis
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Büro

Unser Büro ist jetzt zum größten Teil renoviert. Ein paar Restarbeiten sind noch zu 
erledigen. Um die Gesundheit der Mitarbeiter und Besucher zu schützen gilt im Büro  
jetzt ein Rauchverbot. Auch wenn die Maßnahme nicht auf ungeteilte Zustimmung 
gestoßen ist, sind wir der Meinung, hier im Sinne der Gesundheitsvorsorge zu 
handeln. 

Pflegende Angehörige

Eine zunehmend steigende Zahl pflegender Angehöriger erlebt in der häuslichen 
Umgebung eine große Belastungssituation. Physisch und psychisch stellt die Pflege 
eines Angehörigen eine große Herausforderung dar. Oft wissen pflegende Angehörige 
nicht, mit wem sie einmal über ihre Schwierigkeiten sprechen können und wo sie 
geeignete Hilfestellung finden.

Wir möchten ein Forum schaffen, in dem sich pflegende Angehörige austauschen 
können. Unsere Mitarbeiter sind Profis und können den pflegenden Angehörigen bei 
all ihren Fragen weiterhelfen. Bisher hatte ich auf die Anfrage in der Einladung zur 
Mitgliederversammlung noch keine große Reaktion erhalten. Ich stelle mir vor, ganz 
zwang- und kostenlos (für die Mitglieder) einen Abend im Monat anzubieten, an dem 
sich pflegende Angehörige zusammen setzen und untereinander über die 
Erfahrungen sprechen und nach Lösungen suchen. Wann der erste Abend ist werden 
wir in der Presse z.B. dem Wochenspiegel bekanntgeben oder fragen sie im Büro 
nach.
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Am 10.10.2009 haben wir hier an der gleichen Stelle unser 30 jähriges Jubiläum 
gefeiert. Im Vorfeld hatten wir uns überlegt, in welcher Größe dieses Jubiläum 
gefeiert werden soll. Aufgrund der finanziellen Situation des Vereins sind wir jedoch 
zu dem Ergebnis gekommen, dass eine relativ kleine Feier ausreichen würde.

Es erfolgte eine durchweg positive Resonanz zu unserer Feier. Auch die Presse 
berichtete ausführlich über das Jubiläum. 
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Verhandlungen zum Vertrag des SGB XI

Die Pflegekostenerstattungen, die wir erhalten, haben zwei gesetzliche Grundlagen. 
Die von den Ärzten verordnete Behandlungspflege ist im Sozialgesetzbuch V geregelt. 
Für Erstattungen aus der Pflegeversicherung ist das Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) 
zuständig. Zum 30.9.2009 war der Vertrag mit den Pflegekassen ausgelaufen. Durch 
Verhandlungen mit der BKK, die unser Ansprechpartner für alle anderen Pflegekassen 
ist, konnten wir einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten aushandeln, 
der uns eine durchschnittliche Steigerung in diesem Bereich von ca. vier Prozent 
eingebracht hat. Bei den Verhandlungen wollten wir nicht unbedingt auf eine größere 
Erhöhung pochen, da dies wieder unweigerlich zu einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung geführt hätte. Die Auswirkungen des damaligen Schiedsstellen-
Verfahrens spüren wir noch heute.

Der Vertrag  mit den Krankenkassen im SGB V ςBereich wird zentral durch die 
Wohlfahrtsverbände für uns abgeschlossen. Wir brauchen also hier nicht in 
Einzelverhandlungen zu treten. Ein neuer Vertrag ist gerade zum 1.4. 2010 in Kraft 
getreten.
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Deutsche Senior

Wir helfen Ihnen gern weiter, wenn Sie einen Hausnotruf benötigen und besorgen 
über unseren Kooperationspartner die entsprechenden Geräte. Bei Interesse wenden 
Sie sich bitte an unsere Pflegedienstleitung. Mit Frau Theis können Sie die 
Konditionen und das weitere Vorgehen besprechen.  
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Neuer Flyer

Sie sehen den Entwurf eines neuen Flyers, der in Kürze zur Verfügung gestellt wird.
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Aus dieser Grafik ist ersichtlich, dass unserer Mitarbeiter nur einen Teil Ihrer 
Arbeitszeit (ca. 40-50%) für die Pflege aufwenden können. Der Rest wird überwiegend 
für Fahrt- und Orgazeiten benötigt.
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Aus dieser Grafik können Sie den starken Anstieg der Patienten aus dem SGB V 
Bereich (Behandlungspflege) im September 2009 und das Nachlassen der Versorgung 
im aufwendigeren SGB XI Bereich (Pflegeversicherung) erkennen.
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Woche für das Leben

Im Themenheft zur Woche für das Leben gibt es einen Artikel mit dem Thema:  
α5ƛŀƪƻƴƛǎŎƘŜ tŦƭŜƎŜ ƛƳ ²ŀƴŘŜƭ ςbŅŎƘǎǘŜƴƭƛŜōŜ ǳƴǘŜǊ ½ŜƛǘŘǊǳŎƪάΦ IƛŜǊȊǳ ǿƻƭƭŜƴ ǿƛǊ 
Ihnen gleich einen Film von ca. zehn Minuten zeigen, der genau die Situation zeigt, in 
der wir uns heute befinden.

Erinnern wir uns: Wie kam es zur Gründung des FKV? Die Stellen der Ordens- oder 
Gemeindeschwestern, die sich bis dahin um Alte und Kranke in der Gemeinde 
gekümmert hatten, wurden in den 70er-Jahren nicht mehr besetzt. Um diese Lücke in 
der sozialen Versorgung zu schließen, wurde der FKV gegründet, der ςzumindest in 
dem Teilbereich der Alten- und Krankenpflege ςdie Arbeit der Schwestern fortsetzen 
sollte. Dies klappte dann auch ganz gut. Veränderte Rahmenbedingungen und neue 
Dokumentations- und Abrechnungsmethoden verlangten zunehmend ökonomische 
Aspekte zu berücksichtigen. Schließlich wurde 1995 die Pflegeversicherung 
eingeführt, in der das ganze Thema Pflege in Gesetzen und Verordnungen geregelt 
wurde. Ohne Zweifel, die Pflegeversicherung ist wichtig und auch berechtigt, um eine 
gleichmäßige Versorgung der gesamten Bevölkerung sicherzustellen. Aber ein 
bisschen weniger Bürokratie würde nicht nur uns die Arbeit erleichtern, sondern 
wahrscheinlich auch eine Menge Kosten sparen.

Beim Einstufungsverfahren richtet der MDK sich nach sogenannten 
Zeitorientierungswerten um damit festzulegen, in welche Pflegestufe der Patient ein 
zu ordnen ist. Diese Zeitorientierungswerte werden auch für die 
Pflegekostenerstattungen zugrundegelegt. Dann heißen sie Leistungsklassen und sind 
in einem Katalog  festgeschrieben. Dieser Katalog ist von Bundesland zu Bundesland 
unterschiedlich. Das Verfahren ist aber in allen Bundesländern gleich.

22



23


